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«VORLÄUFIG AUFGENOMMENE»

Integration  
auf Nothilfeniveau
«Vorläufig aufgenommene» Menschen sollen integriert werden – trotzdem 
müssen sie teilweise mit 300 Franken pro Monat überleben, wie ein  
neuer Bericht zum Kanton Zürich zeigt. Dafür findet selbst die kantonale 
Fachstelle Integration kritische Worte.

VON BENJAMIN VON WYL

MEDIENFÖRDERUNG

Das grosse  
Kuddelmuddel
Statt auf eine offensive Diskussion setzt der Bundesrat auf  
freundeidgenössische Subventionierung: Die künftige  
Medienförderung wird kaum den Journalismus stärken,  
sondern zu einem intransparenten Verteilkampf führen.

VON KASPAR SURBER

Sogar wenn die Behörden anerkennen, dass 
Menschen nicht in ihr Heimatland zurück-
können, behandeln sie diese nicht immer bes-
ser als jene, die sie ausschaffen möchten. Im 
Kanton Zürich gibt es eine Gemeinde, die den 
ihr zugewiesenen «vorläufig Aufgenomme-
nen» monatlich 300  Franken für den Lebens-
bedarf gibt – 10 Franken pro Tag, so wenig wie 
anderswo die Nothilfe. Manche Gemeinden 
bringen «vorläufig Aufgenommene» in «Kol-
lektivunterkünften» unter; in einer Gemeinde 
müssen sie gar in der Notunterkunft wohnen.

Das «vorläufig» ist irreführend: Die 
meisten Menschen mit Aufenthaltsstatus  F 
stammen aus Afghanistan, Eritrea und Syri-
en. Sie sind Kriegsvertriebene und würden in 
anderen Ländern Asyl erhalten. Hierzulande 
jedoch bleiben sie jahrelang in einem dauern-
den Provisorium mit grundrechtlichen Ein-
schränkungen gefangen, wie es europaweit 
einmalig ist. Letzteres hat mittlerweile auch 
das Staats sekretariat für Migration (SEM) an-
erkannt: Seit 2019 sind sie in der Integration 
anerkannten Flüchtlingen gleichgestellt. Die 
Integrationsagenda des Bundes umfasst Spra-
che, Ausbildung, Arbeits- und Gesellschafts-
leben, sogar Frühförderung. Nur: Wie soll die-
se Gleichstellung  funktionieren, wenn ihnen 
Grundrechte verwehrt sind und sie, wenn sie 
zum Beispiel in Aus- oder Weiterbildung sind, 
knapp über Nothilfeniveau überleben müssen?

Die Willkür der Gemeinden

Dieses Paradox besteht schweizweit. Im Kan-
ton Zürich gibt es mit Map-F eine unabhängige 
Monitoringstelle, die die Situation der knapp 
7000  Betroffenen beobachtet. Ihr neuster Be-
richt enthält die Resultate einer Befragung, 
an der knapp jede zweite Zürcher Gemeinde 
anonym teilgenommen hat. «Es geht uns dar-
um, dass das System diskutiert und hinter-
fragt wird», sagt Moritz Wyder von Map-F. Das 
Grundproblem: Der Spielraum der Gemeinden 
ist enorm  – im Kanton gibt es bloss Empfeh-
lungen. Oft agieren Gemeindebehörden auch 
aus Unkenntnis, wie die Map-F zeigt: Um In-
tegrationsangebote wie etwa Sprachkurse 
zugänglich zu machen, müssen Zug- und Bus-
tickets übernommen werden. «In etlichen Fäl-
len», so Map-F, hätten Gemeinden aber ange-
geben, dass lokale ÖV-Tickets bereits mit den 
wenigen Hundert Franken Asylfürsorge pro 
Monat abgegolten seien. Ein Irrtum.

Die Sozialkonferenz des Kantons Zü-
rich  (Soko) empfiehlt knapp 700  Franken 
für den Grundbedarf, weit mehr als etwa 
die 400  Franken im Kanton Solothurn; aber 
anders als dort bloss in der Form einer Emp-
fehlung, die viele Zürcher Gemeinden unter-
schreiten – bis zum Extremfall von 10 Franken 
pro Tag. Das ist gleich wenig wie die Nothilfe 
im Kanton Obwalden. Per Gesetz aber muss 
die Unterstützung an nicht erwerbstätige 

«vorläufig Aufgenommene» zwar tiefer sein 
als die Sozialhilfe, aber höher als die Nothilfe. 
Ist das also überhaupt legal?

Auf Anfrage teilt ein SEM-Sprecher mit, 
es gehe «nicht primär um legal oder illegal». 
Die Beträge würden sich «interkantonal sehr 
wohl unterscheiden können»: «Es ist durchaus 
möglich, dass die Nothilfe im ‹teuren› Genf hö-
her bemessen ist als die Sozialhilfe im ‹billigen› 
Graubünden.» Dass das Leben in Obwalden 
eher jenem in Graubünden ähnelt als jenem in 
Genf, ist beim SEM anscheinend unbekannt.

Mario Fehr will nichts ändern

Bei der Fachstelle Integration des Kantons Zü-
rich findet man, unabhängig davon, um welche 
Gemeinde es sich handelt, entschiedene Wor-
te. Die Integrationsdelegierte Nina Gilgen teilt 
mit, dass mit einem solchen Betrag «sowohl 
das Recht auf eine angemessene Unterkunft 
wie auch das Recht auf so zia le Teilhabe miss-
achtet» werde. Beides sei aber nötig für eine er-
folgreiche Integration. 300  Franken sind «we-
niger als die Hälfte der Empfehlung durch die 
Soko». Dabei sollten, so Gilgen, die «empfohle-
nen Mindeststandards für den Grundbedarf» 
aus «integrationspolitischer Sicht zwingend» 
nicht unterschritten werden. Dass «vorläu-
fig Aufgenommene» nach einem kantonalen 
Volksentscheid trotz Integrationsauftrag aus 
der regulären Sozialhilfe ausgeschlossen wur-
den, habe zu einem «Spagat» geführt, den die 
«Mehrheit der Städte und Gemeinden»  schaffe.

Momentan ist die Umsetzung der Integra-
tionsagenda in einer  Übergangsphase. Ab 2021 
wird der Kanton laut Gilgen «mit allen Ge-
meinden Ziele, Grundsätze und Bedingungen 
definieren und die Umsetzung der Integrati-
onsagenda mit engem Monitoring begleiten». 
Map-F fordert hingegen einheitliche Richtlini-
en. Soko-Kopräsident Daniel Knöpfli sagt, dass 
«sehr viele Gemeinden hervorragende In te-
gra tions ar beit leisten», die Ausgestaltung von 
Integrationsarbeit «in einem föderalen Staat» 
jedoch «sehr unterschiedlich» sei. Die Soko 
habe sich aber «mehrfach bereit erklärt», an 
«einheitlichen Richtlinien etwa über die kan-
tonale Asylfürsorgeverordnung» mitzuwirken.

Die Fachstelle Integration ist dem Justiz-
departement angeschlossen; die Asylfürsorge 
obliegt Mario Fehrs Sicherheitsdepartement. 
Und dort gibt es keinen Änderungswillen: 
«Die Gemeinden verfügen über einen Spiel-
raum», teilt ein Sprecher auf Anfrage mit. Der 
Regierungsrat habe festgehalten, «dass er kei-
nen Anlass habe, diesen noch weiter zu verrin-
gern». Der Sprecher verweist auf einen Regie-
rungsratsentscheid von 2016. Damals erhiel-
ten nicht erwerbstätige «vorläufig Aufgenom-
mene» im Kanton aber auch noch 986 Franken 
reguläre Sozialhilfe im Monat  – mancherorts 
müssen sie heute mit weniger als einem Drit-
tel davon überleben.

Woran orientiert sich die Medienförderung 
in der Schweiz? Nun ja, wird man sich denken, 
am technologischen Wandel, an der Finanzie-
rungskrise der Medien, bestenfalls an ihrer 
demokratiepolitischen Bedeutung. Weit ge-
fehlt: Wenn nächste Woche der Ständerat über 
die Zukunft der Medienförderung diskutiert, 
so wird sie von einem Verfassungsartikel aus 
der Vergangenheit bestimmt, von Artikel  93 
der Bundesverfassung: «Die Gesetzgebung 
über Radio und Fernsehen sowie über andere 
Formen der öffentlichen fernmeldetechni-
schen Verbreitung von Darbietungen und In-
formationen ist Sache des Bundes.»

Der Artikel hat über Jahrzehnte das 
Selbstverständnis der Medien in der Schweiz 
geprägt. Auf der einen Seite 
brachte er das stolze öffentlich-
rechtliche Radio und Fernsehen 
hervor, das über Gebühren fi-
nanziert wird  – 1,2  Milliarden 
Franken jährlich sind es derzeit. 
Auch die privaten Radio- und 
Fernsehsender profitieren mit 
81 Millionen von den Gebühren. 
Auf der anderen Seite standen 
die nicht minder stolzen Ver-
leger, deren Publikationen be-
wusst nicht vom Artikel erfasst 
waren: Weil sie kein Geld vom 
Staat erhielten, glaubten sie sich an Unabhän-
gigkeit im Geist unübertroffen. Lediglich für 
Zeitungen mit kleinerer Auflage wie die WOZ 
sowie die Partei- und Verbandspresse gibt es 
bislang eine Posttaxenverbilligung.

Das Ende des Stolzes

Der Stolz währte so lange, bis die Werbeein-
nahmen zu Google und Facebook wegbrachen. 
In den letzten zehn Jahren haben sie sich mehr 
als halbiert. Betroffen von der Finanzierungs-
krise sind vor allem die Regional- und Lokal-
zeitungen, etwa die Titel der AZ-Medien und 
der NZZ, die sich unter das Dach von CH Media 
geflüchtet haben. Entsprechend müsste eine 
Medienförderung in den Kantonen ansetzen, 
über deren Politik und Justiz meist nur noch 
ein Monopolist  berichtet.

Doch dem steht Artikel  93 im Weg. Er 
schafft eine Zweiteilung zwischen «fernmel-
detechnischen» und «gedruckten» Medien, 
fokussiert also auf die Verbreitungskanäle. 
Damit verhindert er bis heute die Diskussion 
darüber, ob nicht die journalistische Arbeit an 
sich gefördert werden müsste. Diese Diskus-
sion scheuen alle Beteiligten vom Bundesamt 
für Kommunikation über die Medienpolitiker-
Innen bis zu den Verlagen, würde sie doch an 
einem Tabu rütteln: Soll der Bund alle Medien 
unabhängig von ihrer Form fördern? Und was 
heisst die jeweilige Förderung für die Presse-
freiheit?

Trennung wird zementiert

Die Wirkung von Artikel 93 war bisher bei al-
len Vorschlägen fatal. So prägte er das geschei-
terte Mediengesetz der früheren Medienmi-
nisterin Doris Leuthard, mit dem die Branche 
viel Zeit verlor. Mitten in der irrlichternden 
No-Billag-Diskussion beschworen Private und 
SRG nochmals ihre alten Gegensätze, Förder-
gelder sollte es bloss für Onlinemedien geben, 
die sich allein auf audiovisuelle Inhalte be-
schränkten. Auch wenn niemand ein solches 
kannte  – ausser Youtube vielleicht. Als Simo-
netta Sommaruga das Departement für Um-
welt, Verkehr und Kommunikation übernahm, 
warf sie das unbrauchbare Gesetz zu Recht in 
den Papierkorb.

Das nun vorgeschlagene Massnahmen-
paket schafft Artikel  93 nicht ab, sondern 
umschifft ihn. Zum einen wird für die Presse, 
die vom Artikel nicht erfasst ist, die Posttaxen-
verbilligung ausgebaut, von 30 auf 50  Millio-
nen Franken. Davon profitieren auch die gros-
sen Verlage. Zum anderen werden «Online-
medien» neu mit 30 Millionen gefördert. Sub-
ventioniert werden sollen sie anteilsmässig 
nach dem Umsatz, den sie mit digitalen Erlö-
sen machen, wozu Abos wie Spenden gehören. 

Für Gratisportale gibt es kein Geld. Drittens 
wird der Bund Geld in die Nachrichtenagentur 
Keystone-SDA, den Presserat oder die Weiter-
bildung von JournalistInnen investieren.

Der Vorschlag ist kurios, weil es heute 
praktisch keine reinen Printzeitungen mehr 
gibt und nur wenige reine Onlinemedien mit 
Bezahlangeboten. Die meisten Medien verkau-
fen Print- wie Digitalabos, und sie verlangen 
für bestimmte Inhalte Geld, für andere nicht. 
Logisch wäre es also, Abos generell zu subven-
tionieren oder gleich die journalistische Arbeit. 
Stattdessen droht das grosse Kuddelmuddel: 
Jedes Medium muss in Zukunft wohl seinen 
Print- und seinen Digitalerlös errechnen. Für 
das eine gibt es Posttaxenverbilligung, für das 

andere eine Umsatz aufstockung.
In der Botschaft zum 

Massnahmen paket schreibt der 
Bundesrat, er wolle die digita-
le Transformation unterstüt-
zen. Das Gegenteil ist der Fall: Er 
zementiert die künstliche Tren-
nung von Print und Online. Wie 
alles zurechtgebogen wird, zeigt 
sich bei den Massnahmen für die 
SDA und die Weiterbildung. Ihre 
Förderung kommt in den Detail-
passagen, treu Artikel 93 folgend, 
nur den Onlinemedien zugute. In 

der Zu sammenfassung heisst es dennoch, der 
ganze Medien sektor könne davon   profitieren.

Auch wenn der Verfassungsartikel dem 
Schein nach gewahrt wird, bedeutet das Ret-
tungspaket einen Systemwechsel. War die 
Posttaxenverbilligung eine indirekte För-
derung der Medien, so ist die Aufstockung 
der Digitalerlöse eine direkte staatliche 
Subventio nierung. Profitieren sollen davon 
besonders regionale Plattformen. Nach wel-
cher Zauberformel dies geschehen soll, ist völ-
lig unklar. Der Gesetzesentwurf liefert bloss 
wolkige Parameter. Auflagen für die Grossen 
sucht man sowieso vergeblich. Subventioniert 
werden auch gewinnträchtige Konzerne wie 
die TX-Gruppe oder Ringier.

Das skandinavische Vorbild

Wenn der Bund Medien direkt fördern will, 
könnte er das auch gleich richtig tun. Wie das 
gehen würde, beschreiben die Medienwissen-
schaftler Manuel Puppis und Etienne Bürdel 
in einer Vergleichsstudie, die der Gesetzesbot-
schaft beiliegt. In Dänemark etwa wird eine 
«Produktionsunterstützung für textbasierte 
Nachrichtenmedien» gesprochen. Ob diese 
Texte nun gedruckt, online oder auf allen Ka-
nälen gleichzeitig erscheinen, ist egal. Voraus-
setzung für die Förderberechtigung sind drei 
journalistische Vollzeitstellen. Investiert wird 
also nicht in die Vertriebskanäle, sondern 
in die Arbeit der JournalistInnen. Norwegen 
kennt das gleiche Modell, dort gibt es bei einer 
Subventionierung zudem eine Beschränkung 
von Gewinn und Dividenden.

Warum wird dieser Ansatz nicht auch 
in der Schweiz angewendet? Den Studienauto-
ren genügen dafür zwei Sätze: «Grundsätzlich 
wäre eine konvergente Förderung auch in der 
Schweiz sinnvoll. Da eine direkte Förderung 
der gedruckten Presse aber einer Verfassungs-
änderung bedarf, ist dies kurzfristig nicht 
umsetzbar.»

Bei aller Kritik am vorliegenden Ent-
wurf: Es ist immer noch besser, dass diese 
Förderung beschlossen wird, als gar keine. Die 
Zeit für die Medien drängt. Dass Sommaruga 
ihren Vorschlag durchbringt, ist wahrschein-
lich. Schliesslich erhalten mit diesem freund-
eidgenössischen Gebastel alle etwas: Die 
Grossen haben in den Kommissionen dafür 
gesorgt, dass sie neben der Posttaxenverbil-
ligung gleich auch noch die Frühzustellung 
bezahlt bekommen, mit weiteren vierzig Mil-
lionen Franken. Die Kleinen wiederum hoffen 
bei den Digitalerlösen je nach Verteilschlüssel 
auf eine überproportio nale Förderung. 

Und die PolitikerInnen? Sie haben in der 
Vorberatung schnell noch ihre Klientel be-
dient: Ganze zehn Millionen sollen zusätzlich 
an die Partei- und Verbandspresse gehen.

Das Recht auf soziale Teilhabe: Gewisse Zürcher Gemeinden finanzieren nicht einmal  
Zugbillette für die Fahrt zum Sprachkurs.   FOTO: URSULA HÄNE

Logischer wäre  
es, gleich die  
journalistische 
Arbeit zu 
subventionieren.


